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Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Unsere Geschäftszahl sachbearbeiter(in)/Klappe 

11.271/03-1 1/92 

Betreff: 

Österreich-pakistanisches 
Doppelbesteuerungsabkommen; 
Begutachtungsverfahren; 

Mag. Raggam/6697 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft übermittelt 

in der Anlage 25 Abzüge seiner Stellungnahme zum Entwurf des 

Abkommens zwischen der Republik Österreich und der islamischen 

Republik Pakistan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 

Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen. Um Kenntnisnahme wird gebeten. 

Anlage: 

25 Kopien 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

!I. 
I tl U i11)7 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hancvencl 

Bitte fÜhren Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort an! 
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Bundesministerium für 

Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

Postfach 2 

1015 wien 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Unsere Geschäftszahl 

04 3902/3-IV/4/92 
vom 26.3.1992 
Betreff: 

11.271/03-1 1/92 

Österreich-pakistanisches 
Doppelbesteuerungsabkommen; 
Begutachtungsverfahren 

1992 04 29 
Wien, Am 

Telefax BMLl".: 6503 
sachbearbeiter (in)!Klappe 

Mag.Raggam/6697 

Durch den Entwurf eines Abkommens zwischen der Republik 

Österreich und der islamischen Republik Pakistan zur Vermeidung 

der Doppelbesteuerung und verhinderung der steuerumgehung auf 

dem Gebiete der steuern vom Einkommen sind keine 

ressortspezifischen Interessen beeinträchtigt. 

25 Kopien dieser Äußerung sind dem Herrn Präsidenten des 

Nationalrates zugeleitet worden. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

o!t4-tttlr 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hancvencl 

Bitte fÜhren Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort an! 
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